
Westlich des Hauptbahnhofes,  
Teilbereich südlich der Parthe

Bebauungsplan Nr. 323.2 
Öffentliche Auslegung

Das Plankonzept mit Umfeld | Visualisierung: moka-studio GbR, Hamburg

Das Plangebiet befindet sich im Stadtbezirk Mitte, im Orts-
teil Zentrum-Nord und Zentrum-Ost zwischen dem Leipziger 
Hauptbahnhof, Parthe und Kurt-Schumacher-Straße und hat 
eine Größe von ca. 12,2 ha.
Insbesondere der nordöstliche Bereich des ehemaligen 
Bahngeländes liegt bis heute brach. Mit der Planung soll ein 
lebendiges und nutzungsgemischtes Quartier mit einer kom-
pakten, innenstadttypischen Bebauungsdichte entstehen. 
Entsprechend der Festsetzung als urbanes Gebiet wird eine 
Nutzungsmischung aus Wohnen, Büro, Dienstleistungen, 
Bildungseinrichtungen und wohnverträglichen gewerblichen 
Nutzungen angestrebt. Mit den geplanten Geschosswoh-
nungsbauten soll ein breites Wohnangebot für unterschied-
liche Haushaltsformen sowie die notwendige soziale Infra-
struktur geschaffen werden. 
Insgesamt sind ca. 560 Wohnungen geplant. Über einen 
städtebaulichen Vertrag zwischen dem Investor und der 
Stadt Leipzig soll die Realisierung von 30 Prozent der gesam-
ten Bruttogeschossfläche des Wohnungsbaus als  geförderte 
mietpreis- und belegungsgebundene Wohnungen gesichert 
werden. Zudem sollen eine Kindertagesstätte mit mindestens 
90 Plätzen und ein fünfzügiges Gymnasium entstehen.

Verkehrserschließung
Im Plangebiet sind bisher keine öffentlichen Straßenver-
kehrsflächen vorhanden. Das Gebiet soll künftig über den 
Knoten Kurt-Schumacher-Straße/Preußenseite im Südwes-
ten und den Knoten Berliner Straße/Roscherstraße im Nor-
den an das vorhandene Straßennetz angebunden werden. 
Dafür wird der Bau einer neuen Brücke über die Parthe er-
forderlich. Außerdem wird der Knoten Berliner Straße/ Ro-
scherstraße zu einem vierarmigen Knotenpunkt ausgebaut.
Das Plangebiet ist gut an den öffentlichen Personennahver-
kehr (ÖPNV) angebunden. In Abstimmung mit den Leipziger 
Verkehrsbetrieben (LVB) ist geplant, die Haltestelle „Witten-
berger Straße“ auf die Roscherstraße im Bereich des Ver-
kehrsknotenpunkts Berliner Straße/Roscherstraße zu ver-
schieben, sodass das gesamte Plangebiet durch den ÖPNV 
erschlossen werden kann.
Das innere Erschließungssystem des geplanten Quartiers 
besteht aus einem dichten Netz an Fuß- und Radwegen. Es 
sind Fußwege entlang der Planstraßen A, C und D vorgese-

hen. Da das gesamte Quartier als Tempo 30 Zone geplant 
ist, erfolgt keine separate Ausweisung von Radfahrspuren 
auf den Straßen. Zudem ist das Gebiet zwischen Planstraße 
A und C unabhängig vom Kfz-Verkehr passierbar. 

Gestaltungskonzept
Bereits seit Beginn der Planung zur Entwicklung der ehe-
maligen Bahnfläche ist es Ziel der landschaftsplanerischen 
Gestaltung, die Partheniederung von Bebauung freizuhalten 
und als durchgängigen Grünzug zu entwickeln. Langfristig 
wird in dem Zusammenhang angestrebt, eine grüne Fuß- und 
Radwegeverbindung bis in den Stadtteil Gohlis zu schaffen. 
Die robuste Bebauungsstruktur in parallelen Bändern zu 
den bestehenden Gleisanlagen des Hauptbahnhofes dient 
zur optimalen Durchlüftung: Während austauscharmer Som-
mernächte stehen die Gebäude in Hauptströmungsrichtung, 
wodurch kühlere Luft aus dem Norden weiter in Richtung 
Süden gelangen kann. 
Im Plangebiet selbst dienen integrierte Quartiersplätze (so-
genannte Pocketparks) mit umlaufenden Verdunstungsbee-
ten (Wetlands) und abgesenkten Rasenflächen der Durch-
grünung und Kühlung des Quartiers. Diese Pocketparks 
sollen für den Starkregenfall als Überflutungsflächen dienen. 
In den Baufeldern, die nicht über Pocketparks verfügen, wer-
den Überflutungsmulden in den Grünflächen geplant. Durch 
diese Maßnahmen und durch die Anpflanzung von Einzel-
bäumen und Baumreihen wird ein positiver stadtklimatischer 
Effekt auf die umgebene Bebauung bewirkt. 
 
Öffentlichkeitsbeteiligung bei der Stadtplanung
Wichtiger Bestandteil der Öffentlichkeitsbeteiligung an ei-
nem Bebauungsplanverfahren ist die öffentliche Auslegung 
des Planentwurfs. Innerhalb der Auslegungsfrist liegen die 
Planunterlagen zur Einsicht für jedermann bereit. Zum Pla-
nentwurf können Stellungnahmen abgegeben werden. Die 
Stellungnahmen werden gesammelt und nach der öffent-
lichen Auslegung geprüft. Dabei sind die öffentlichen und 
privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht 
abzuwägen. Die Entscheidung über die Berücksichtigung 
der Stellungnahmen trifft die Ratsversammlung. 
Mehr Informationen dazu unter: www.leipzig.de/bauen-und-
wohnen/buergerbeteiligung-und-planinformation/

Städtebauliches Konzept
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Bebauungsplan  Nr. 323 .2  "Westlich  des  Hauptbahnhofes , Teilbereich  der  Parthe"
Teil  A:  Planzeichnung
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Westlich des Hauptbahnhofes
Gestaltungskonzept Freianlagen und öffentlicher Raum  

bgmr Landschaftsarchitekten GmbH
Stand 10.01.2018

Wasser wird in Verdunstungsbeeten einge-
staut und rückgehalten / verdunstet

Wasser läuft bei gefüllten Verdunstungsbeeten 
über in den darunter liegenden Versickerungs-
bereich (Versickerung über Mulden-Rigolen-
System)

Im Havariefall lässt sich der komplette tiefer 
liegende Platzbereich einstauen,
Notüberläufe in die Kanalisation o.ä.

Quartiersplätze als integraler Bestandteil 
im Regenwasserkonzept / Klima

Die Quartiersplätze sind mit umlaufenden 
Verdunstungsbeeten und abgesenkten Ra-
senflächen ein integraler Baustein des  Re-
genwassermanagement-Konzepts und ha-
ben zudem einen klimaökologisch positiven 
Effekt. 
Im Starkregenfall dienen die tiefer liegenden 
Bereiche der Plätze sowie einzelne Flächen 
innerhalb des Parthegrünzugs als Retenti-
onsvolumen.  

Quartiersplätze 
Regenwassermanagement und Retention
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